
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Sozialtarif für !"§==Com=== 
Verbindungen im T-Net. 
 
1 Gegenstand der Bedingungen 

Die nachfolgenden Bedingungen regeln in Verbindung mit 
der Telekommunikations-Kundenschutzverordnung den So-
zialtarif für bestimmte Telefon- und ISDN-Anschlüsse der 
Deutschen Telekom AG, T-Com (im Folgenden T-Com ge-
nannt). Die Überlassung dieser Anschlüsse ist nicht Gegen-
stand dieses Vertrages. 
 

2 Voraussetzungen 
Der Sozialtarif wird je Kunde nur einmal überlassen. Der An-
schluss darf nicht überwiegend gewerblich genutzt werden. 
Der Sozialtarif wird auch solchen Kunden überlassen, die 
mit Angehörigen in Haushaltsgemeinschaft leben, die die 
nachfolgend genannten Voraussetzungen erfüllen. 

2.1 Für Kunden, die  
- nach den landesrechtlich festgelegten Voraussetzungen 

wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder geringem Ein-
kommen von der Rundfunkgebührenpflicht befreit sind 
oder  

- BAföG gemäß dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
erhalten,  

gewährt die T-Com innerhalb eines Abrechnungszeitraumes 
den Sozialtarif auf die Entgelte für bestimmte selbst gewähl-
te Verbindungen der T-Com. 

2.2 Für blinde, gehörlose oder sprachbehinderte Kunden, denen 
ein Grad der Behinderung von mindestens 90 zuerkannt 
wurde, gewährt die T-Com innerhalb eines Abrechnungs-
zeitraumes den Sozialtarif auf die Entgelte für bestimmte 
selbst gewählte Verbindungen der T-Com. 

2.3 Der Sozialtarif wird nur für Call Plus/T-Net, Calltime/T-Net, 
Call & Surf Basic/T-Net, Call Time/T-Net, Call XXL/T-Net, 
Call XXL Freetime/T-Net, Call XXL Fulltime/ T-Net, T-Net 
Anschlüsse als Einzelanschlüsse, T-Net 100, T-Net enjoy, 
Call Plus/T-ISDN, Calltime/T-ISDN, Call & Surf Basic/ 
T-ISDN, Call Time/T-ISDN, Call XXL/ T-ISDN, Call XXL 
Freetime/T-ISDN, Call XXL Fulltime/ T-ISDN, T-ISDN 100, 
T-ISDN 300, T-ISDN enjoy und T-ISDN Mehrgerätean-
schlüsse der T-Com überlassen, bei denen keine „Dauerhaf-
te Voreinstellung eines anderen Verbindungsnetzbetreibers 
(Pre Selection)“ eingerichtet ist. 

 
3 Leistungsumfang 
3.1 Die T-Com überlässt dem Kunden im Rahmen der beste-

henden technischen und betrieblichen Möglichkeiten den 
Sozialtarif für Verbindungen im T-Net. 
Für Kunden, die die Voraussetzungen unter Punkt 2.1 erfül-
len, gewährt die T-Com eine soziale Vergünstigung in Höhe 
von maximal 6,94 EUR bzw. für Kunden, die die Vorausset-
zungen unter Punkt 2.2 erfüllen, von maximal 8,72 EUR. Die 
soziale Vergünstigung wird mit den Verbindungsentgelten 
für City-, Deutschland- und Auslandsverbindungen der 
T-Com sowie für Verbindungen der T-Com zu nationalen 
Teilnehmerrufnummern mit der Zugangskennzahl 0 32 ver-
rechnet, sofern diese Verbindungen der T-Com vom An-
schluss des Kunden hergestellt werden und nachfolgend 
nicht abweichendes festgelegt ist. Die soziale Vergünsti-
gung wird nicht mit den Verbindungsentgelten für Auslands-
verbindungen, die mit dem Spezialtarif CountrySelect abge-
rechnet werden, und den Verbindungen der T-Com zu spe-
ziellen Diensten mit internationaler Zugangskennzahl  ver-
rechnet. 
Die soziale Vergünstigung innerhalb eines Abrechnungszeit-
raumes wird auf die Verbindungsentgelte der T-Com ohne 
Umsatzsteuer gewährt. Die soziale Vergünstigung bzw. Tei-
le der sozialen Vergünstigung werden nicht in den folgenden 
Abrechnungszeitraum übertragen. 
Forderungen für Dritte werden nicht berücksichtigt. 

Fällt der Vertragsbeginn nicht auf den Anfang eines Abrech-
nungszeitraumes, so wird für die Zeit vom Vertragsbeginn 
bis zum Ende dieses ersten unvollständigen Abrechnungs-
zeitraumes die vollständige Vergünstigung gewährt.  
Fällt das Vertragsende nicht auf das Ende eines Abrech-
nungszeitraumes, so wird für die Zeit vom Anfang des letz-
ten Abrechnungszeitraumes bis zum Vertragsende die voll-
ständige Vergünstigung gewährt. 

3.2 Kombinationen 
Der Sozialtarif ist nur mit bestimmten Spezialtarifen der 
T-Com kombinierbar. Der Sozialtarif wird nicht für Anschlüs-
se vereinbart, für die bereits eine anderweitige soziale Ver-
günstigung der T-Com gewährt wird.  
 

4 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 
Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, bei Wegfall der 
o. g. Voraussetzungen die T-Com unverzüglich zu informie-
ren. 

 
5 Änderungen der Preise, Leistungsbeschreibungen und 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
5.1 Bei Preisen, Leistungsbeschreibungen und Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen, die die Bundesnetzagentur genehmigt 
oder überprüft hat, ist die T-Com verpflichtet, ausschließlich 
die von der Bundesnetzagentur genehmigten oder überprüf-
ten Preise zu verlangen. Verträge über Dienstleistungen, die 
andere als die genehmigten oder überprüften Preise enthal-
ten, sind mit der Maßgabe wirksam, dass der genehmigte 
Preis an die Stelle des vereinbarten Preises tritt. 
Von der Bundesnetzagentur genehmigte oder überprüfte 
Änderungen von Preisen, Leistungsbeschreibungen und All-
gemeinen Geschäftsbedingungen wird die T-Com dem Kun-
den schriftlich mitteilen. Dies gilt auch für Leistungen, deren 
Preis sich aus genehmigten oder überprüften Preisen zu-
sammensetzt, soweit die Änderung ausschließlich auf einer 
Änderung der genehmigten oder überprüften Preise, Leis-
tungsbeschreibungen oder Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen beruht.  
Bei Preiserhöhungen und sonstigen Änderungen zu Un-
gunsten des Kunden kann der Kunde das Vertragsverhältnis 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündi-
gen. Die T-Com wird auf dieses Sonderkündigungsrecht im 
Mitteilungsschreiben besonders hinweisen. Die Kündigung 
muss innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Mittei-
lung eingegangen sein. 

5.2 Beabsichtigt die T-Com sonstige Preisänderungen, Ände-
rungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der 
Leistungsbeschreibung, wird der Änderungsvorschlag dem 
Kunden schriftlich mitgeteilt. Die Änderungen gelten als ge-
nehmigt, wenn der Kunde ihnen nicht schriftlich wider-
spricht. Die T-Com wird auf diese Folge im Mitteilungs-
schreiben besonders hinweisen. Der Widerspruch muss in-
nerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung ein-
gegangen sein. Übt der Kunde sein Widerspruchsrecht aus, 
gilt der Änderungswunsch der T-Com als abgelehnt. Der 
Vertrag wird dann ohne die vorgeschlagenen Änderungen 
fortgesetzt. Das Recht der Vertragspartner zur Kündigung 
des Vertrages bleibt hiervon unberührt. 

 
6 Kündigung 

Das Vertragsverhältnis ist für beide Vertragspartner zum 
Schluss eines jeden Werktages kündbar. Die Kündigung 
muss der zuständigen Niederlassung der T-Com oder dem 
Kunden mindestens sechs Werktage vor dem Tag, an dem 
sie wirksam werden soll, schriftlich zugehen. Der Samstag 
gilt nicht als Werktag. 
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